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 Veröffentlicht am 13.02.2001

Norm

MSchG §4 Abs1

Rechtssatz

"Immobilienring" als Marke erweckt auch beim verständigen Verbraucher den Anschein, damit werde das

Dienstleistungsangebot einer Unternehmensvereinigung im Bereich Immobilienwirtschaft gekennzeichnet, tri t ds

nicht zu, so ist die Marke irreführend iSd § 4 Abs 1 Z 8 MSchG und nicht eintragungsfähig.
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